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Das Fundament der Ziircher Geschichtsschreibung:
Die Ziircher Archivlandschaft

Reto Weiss

Die Geschichtsschreibung iiber Stadt und Landschaft Ziirich beruht zu einem wesent-
lichen Teil auf den Quellen der Ziircher Archive. Nach einigen einfithrenden Bemer-
kungen zum Charakter von Archivgut sollen im folgenden die Archive des Kantons
Zirich anhand ihrer Geschichte in den letzten 200 Jahren vorgestellt werden. Im
Zentrum steht dabei ihre Entwicklung zu Orten historischer Forschung.!

Die historischen Quellen in den Archiven des Kantons: Verwaltungsschriftgut

Die in den Archiven des Kantons Ziirich verwahrten Quellenbestéinde bestehen
vorwiegend aus Verwaltungsschriftgut, also aus Schriftgut, das im Vollzug von Rechts-
und Verwaltungsakten bei Behorden entstanden ist: Urkunden, Akten, Protokollen,
Rechnungen, Plinen, Karten und so weiter. Die Eigenschaften von Verwaltungsschrift-
gut lassen sich am besten anhand eines Beispiels veranschaulichen, ndmlich eines im
Staatsarchiv Ziirich gelagerten Dossiers der kantonalen Polizeidirektion aus dem Jahr
1934 zum Thema Patentpflicht von Kaffeehaus-Konzerten.?

Im Hotel «Carlton Elite» spielt in den 1930er-Jahren seit einiger Zeit ein Trio
gepflegte Unterhaltungsmusik, auch klassische Stiicke sind dabei. Fiir solche Auftritte
ist eine Patentgebiihr fillig. Aus Griinden des so genannten hoheren Kunstinteresses
kann aber die Gebiihr ermissigt oder ganz erlassen werden. Mit Schreiben vom 14.
Dezember 1933 besteht nun das Patentbiiro der Polizeidirektion auf der ganzen
Gebiihr. Es holt auch ein Gutachten zur Frage ein. Gutachter der Polizeidirektion fiir
musikalische Fragen ist Carl Vogler, Direktor des Konservatoriums in Ziirich. Vogler
studiert das Spiel der Gruppe ausfiihrlich, bescheinigt hohe technische Qualitét, stellt
aber fest, dass vorwiegend Unterhaltungsmusik gespielt werde. Zudem meint er, dass
klassischen sinfonischen Werken, die in einer Bearbeitung fiir Trio aufgefiihrt werden,
kein hoheres Kunstinteresse zukomme. Fazit also: keine Ermissigung der Patent-
gebiihr. Der Direktor des «Carlton Elite» legt Rekurs beim Regierungsrat ein. Die den
Rekurs behandelnde Polizeidirektion beantragt beim Regierungsrat, gestiitzt auf das
Vogler’sche Gutachten, die Abweisung und der Regierungsrat entscheidet dement-
sprechend.

Die erhaltenen Dossiers der Polizeidirektion zur Patentpflicht von Kaffeehaus-
Musik geben uns einen interessanten Einblick in die Musik- und Auffithrungspraxis
der 1930er-Jahre in der Stadt Ziirich. Das war aber keineswegs der Zweck bei der
Anlage dieser Dossiers. Dass es heute als «historische Quelle» genutzt werden kann,
ist das Verdienst einer auf die historische Forschung ausgerichteten Archivierung
und Erschliessung in den Archiv-Institutionen, in diesem Fall im Staatsarchiv
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® DACHS - Ersc Bung - [Z 6: Akten der Polizeidirektion 1927 - 1945]
=

Akten der Polizeidirektion 1934
Markt- und Hausierwesen
Konzerte im Hotel Carlton-Elite, Zorich (Direktor: PRAGER, Hugo E.)

Original |

Abb. 1: Dossier-Eintrag in der Archivdatenbank des Staatsarchivs Ziirich fiir Dossier Z 6.1598.

Ziirich. Dies ist die Kernaufgabe der Archive, wie sie heute verstanden wird:
Bildung einer historischen Uberlieferung aus Verwaltungsschriftgut fiir die Mit- und
Nachwelt.

Mit dem Akzent auf «Verwaltungsschriftgut» sind auch schon weitere Eigenschaf-
ten der entsprechenden Archivalien angedeutet: Sie sind meist Unikate, unpublizierte
Dokumente. Fiir modernere Zeiten sind allerdings auch die so genannten Amts-
druckschriften (zum Beispiel die Gesetzessammlung oder das Kantonsratsprotokoll)
als Archivgut ersten Ranges zu betrachten. Geografisch ist das Archivgut als
Verwaltungsschriftgut auf die territoriale Reichweite der Verwaltung beschrinkt, zu
der es gehort, und thematisch auf deren Aufgaben.

Physisch ist das Archivgut von dusserst unterschiedlicher Gestalt, insbesondere die
adlteren Teile sind héufig auch von grosser kunsthandwerklicher Bedeutung. Einen
guten Eindruck von Archivgut geben die Abbildungen von Dokumenten in der neuen
Kantonsgeschichte Ziirichs. Die Kantonsgeschichte vermittelt visuell auf gelungene
Weise das Quellenfundament, auf dem sie ruht. Reizvolle Abbildungen von Archivgut
finden sich auch in der kiirzlich vom Staatsarchiv herausgegebenen Kleinen Verfassungs-
geschichte des Kantons Ziirich.?
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Zurich, den l4. Dezember 1933, /

Herrm Hugo Prager , _,,/”(

. Carltonm - Elite - Hotel, Ztirich 1,

Mit Zuschrift vom 26. Oktober 1932 haben wir die
masikalischen Darbictungen der Kapelle Gorelik unter dem
Vorbehalt jederzeitiger Neupriifung von der Patentpflicht
befreit. Da nun das bundesgerichtliche Urteil geftllt ist
und der Standpunkt der Polizeidirektiom, flir Lokale mit Wirt-
schaftsbetried htheres Kunstinteresse nicht mehr zu zulassen,
geschiitzt wurde, teilen wir Ihnen mit, dass die ertfeilten
Patentpflichtbefreiungen hiermit aufgehoben werden. Die in
Ihrem Lokale stattfindenden musikalischen Darbietungen sind
ab l. Januar 1934 wieder patentpflichtig und wir ersuchen 3ie, -
das Patent rechtzeitig bis spifestiens eam 3. jeden Monats
einltsen zu wollen. Die Patentgebilhr betrtigt pro Monat und
pro Lokal Fr.76.-~. .

Gleichzeitig ersuchen wir Sie um gefl. Ausfyllung
und Riickleitung b"oﬁ_%liagenﬂon Pormulars; jede Personalver-
Enderung ist uns rechtzeitig mitzuteilens

1407 4955

Abb. 2: Schreiben des kantonalziircherischen Patentamtes an H. Prager, Direktor des Hotels
«Carlton-Elite» in Ziirich.

Die Ziircher Archivlandschaft

Mit der im Titel dieses Beitrags genannten «Ziircher Archivlandschaft» ist keine
geografische, sondern eine institutionelle Landschaft gemeint. Sie umfasst nur die
offentlich zugénglichen, gesetzlich verankerten Archive; kurz, die Archive des Kantons
Ziirich, und nicht die Archive im Kanton Ziirich.* Bei den Archiven des Kantons
Ziirich handelt es sich im wesentlichen um das kantonale Archiv (Staatsarchiv) und die
Gemeindearchive der Gemeinden im Kanton Zirich. Drei dieser Archive verfiigen
iiber Fachpersonal: das Staatsarchiv und die Stadtarchive Ziirich und Winterthur. Nur
diese Archive sind mit einer Infrastruktur fiir Benutzerinnen und Benutzer ausgeriistet
(Lesesaal, Handbibliothek, Kopiergerite und so weiter). Gemeindearchive bestehen
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Abb. 3: Gutachten zur Frage der Patentpflicht von Carl Vogler, Konservatoriumsdirektor.
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Pollzeidirsktion
(Zentr.-Abteilung)

No.p. 1318 . .

7
Abziige. SN

Antrag der Direktion der
L

— ;
Kongzerte (Patentpflicht) A, Mit Eingabe vom 19.November 1934
erhebt Hugo E.Prager, Direktor des Carlton-Elite-Hotel in
Ziirich 1 Rekurs gegen die Verfiigung der Direktion der Polizei

an den Regierungsrat.

- vom 8.November 1934 durch welche die Kapelle Gorelik-Gattari-
Pezzotta auf Grund von § 8 lit.e des Markt- und Hausiergesetzes !

als patentpflichtig erklért wurde. Der Rekurrent beantragt Auf-
hebung der angefochtenen Verfigung, indem er fiir die vorgenann-
te Kapelle htheres Kunstinteresse geltend macht und er nicht
schlechter behandelt werden wolle, als das Hotel Baur au lac,
Grand Hotel Dolder oder die Tonhallewirtschaft.Mit der Exper-

fise des Musikdirektors C.Vogler sei er nicht einverstanden,

|

er verlange,eine Oberexpertise, bei deren Ernennung er auch ein

Wort mitreden méchte. Uebrigens betrachte er sich personlich
nichts als gebithrenpflichtig, weshalb er vorsichtshalber auch
im Namen der Kgpelle Gorelik rekurrjere und eine Oberexpertise
verlange.

B. Die Polizeidirektion berichtet: Das Bundesgericht habe in

seinem Entscheid -vom 8.Dezember 1933 erklédrt, es sei micht will-

kiirlich, wenn der Kaffeehansmusik im Allgemeinen das hhere
Kunstinteresse abgesprochen werde, wobei allerdings Ausnahmen
voébehalten werden milssen.Bs handle gich im vorliegenden Falle
um die Frage, ob bei der Kapelle Gorelik eine solche Ausnahme
gemacht werden miigse.Die Expertise des Musikdirektors C.Vogler
verneine diese Frage; in Bezug auf die Auffilhrung der Stiicke
stehe die Kapelle allerdings auf hoher Stufe, aber den Haupt-
teil der Programme bilde die Unterhaltungsmusik und was z.B. an

Orchesterwerken geboten werde, miisse infolge der Zusammensetzung
der Kapelle (3 Mann) in Bearbeitungen geschehen, die vom Origi-

nal der fir grosses Orchester geschriebenen Werke keinen kiinst- |
| lTerisch zu nennendenEindruck mehr zu vermitteln vermogen. .Dgher

miisse an dem grundsatzllchen Standpunkt der Gebithrempflicht der

Unterhaltungsmusik auch durch eine gute Kaffeehauskapelle bei
Konsumationszwang im Restaurant auch in diesem Falle festge-

halten werden. Als zustindige Patentbehtrde misse die Polizei-
direktion dariiber entscheiden, ob htheres Kunstinteresse vor-

Abb. 4: Antrag der Polizeidirektion an den Regierungsrat zum Rekurs von H. Prager gegen den
Beschluss iiber die Patentpflicht.
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Abb. 5: Magazinrdume im Staatsarchiv (erstes Untergeschoss). Standard in den heutigen
Archiven sind Compactus-Anlagen.

im Kanton Ziirich rund 1000. Dabei handelt es sich zum Teil um abgeschlossene
Archive von eingegangenen Gemeinden, insbesondere von Zivilgemeinden, teilweise
um eben erst entstandene, zum Beispiel solche von Zweckverbédnden; die Zahl der
Gemeindearchive verédndert sich laufend.

Die Archive des Kantons Ziirich sind die Endarchive der Verwaltungskorper, zu
denen sie gehoren, sie verwahren deren historisch, rechtlich und administrativ bedeut-
sames Schriftgut. Dazu gehort auch das Schriftgut der Rechtsvorgénger der bestehen-
den Verwaltungen, insbesondere die Hinterlassenschaft des Ziircher Stadtstaates des
Ancien Régime. Laufend libernehmen die Archive neues Schriftgut aus der Verwal-
tung, selbstverstdndlich nur in kleiner Auswahl.’

Die Archive mit Fachpersonal sind gemiss Gesetz auch historische Dokumentations-
zentren, sollen also nicht nur reines «Gedéchtnis der Verwaltung», sondern breiter
gefasst «Gedidchtnis des Kantons Ziirich» sein. Deshalb {ibernehmen sie erganzend
zum Verwaltungsschriftgut auch private Bestidnde und fithren umfangreiche Prasenzbi-
bliotheken.

Quantitativ ldsst sich die Archivlandschaft des Kantons Ziirich mit folgenden
Eckdaten umreissen: Die Archive mit Fachpersonal verfiigen insgesamt iiber 28,5
Stellen. Ihre Papierbestdnde umfassen 48 Laufkilometer, pro Jahr wachsen sie um zirka
1,5 Laufkilometer. Die Archive ohne Personal sind dabei noch nicht beriicksichtigt.
Diese Zahlen deuten an, dass die Archive beachtliche logistische Aufgaben zu l6sen
haben.

98



Abb. 6: Verpfindungsurkunde Sigmunds von Osterreich von 1452. Diese Urkunde wurde
Heinrich Waser zum Verhidngnis.

Urspriinge und Entwicklung der Ziircher Archive

Archive, verstanden als Aufbewahrungsorte fiir wichtige Schriftstiicke, sind wohl so alt
wie die Produktion von Schriftgut selbst. Im Kanton Ziirich reichen die Wurzeln der
heute bestehenden Archive bis ins Mittelalter zuriick. Mit der Entstehung einer
stddtischen Kanzlei im Ziirich des 13. Jahrhunderts begann man auch die wichtigsten
Schriftstiicke sorgfiltig zu verwahren und zu verzeichnen, allen voran die kaiserlichen
Freiheitsbriefe. Das Archiv enthielt die Rechtstitel, auf welchen Staatsbesitz und
Staatsentwicklung basierten. Es diente vor allem der Obrigkeit als «juristisches
Arsenal» fiir die Durchsetzung ihrer Rechte. Auf der Landschaft begannen sich Dorfer
als Gemeinschaften im Spétmittelalter zu konstituieren, und auch hier wurden die
wichtigen Schriftstiicke in einer eigens dafiir vorgesehenen Archivtruhe gelagert.

Um die Bedeutung der verwahrten Archivalien in der zeitgenossischen Sicht des
spiten Ancien Régime zu illustrieren, wird gerne der so genannte Waser-Handel aus
dem Jahr 1780 herangezogen: Der als Statistiker und Okonom zu den Aufklérern in
Ziirich gehorende Pfarrer Waser hatte Zutritt zum Archiv der Stadtkanzlei erhalten. In
der Folge nahm er offenbar Archivalien nach Hause mit, insbesondere die Verpfindungs-
urkunde fiir Burg und Herrschaft Kyburg aus dem Jahre 1452, ausgestellt von Herzog
Sigmund von Osterreich. Man behauptete nun, Waser habe diese Urkunde Kaiser
Joseph II. von Osterreich iibergeben wollen, der damit, wie man fiirchtete, Besitzan-
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spriiche auf Ziircher Gebiet hétte begriinden kénnen! Waser wurde schliesslich wegen
Hochverrats hingerichtet, wobei der Urkundendiebstahl aber wohl nicht ausschlagge-
bend gewesen war. Immerhin kann man aus der Geschichte Wasers ersehen, wie brisant
auch jahrhundertealte Urkunden im Verstdndnis des Ancien Régime sein konnten.

Die Archive des Mittelalters und des Ancien Régime waren grundsétzlich Geheim-
archive, der Zutritt zu ihnen wurde nur restriktiv gewéhrt, wobei sich je nach Zeit, Ort
und Archiv Unterschiede zeigten. Die Zugiénglichkeit des Archivs ist im Kontext des
grundsétzlich «geheimen» Charakters der Regierungstétigkeit zu betrachten, der mehr
oder weniger ausgeprigt sein konnte. Die Geschichte des «Staatsgeheimnisses» in
ihren unterschiedlichen Dimensionen wire es wert, genauer verfolgt zu werden.’

Die Zugangspraxis am Ende des Ancien Régime erhellt aus einem interessanten
Brief des Registrators am Staatsarchiv aus dem Jahr 1790. Der Archivbeamte beklagte
sich iiber das Fehlen von klaren Anleitungen zu Fragen der Einsicht und Ausleihe von
Archivalien: Bei den Leuten von der Landschaft war klar, dass sie nur Kopien von
Beschliissen erhielten, fiir alles Weitere, Extrakte aus Urkunden oder Akten, benotig-
ten sie eine besondere Bewilligung des Biirgermeisters der Stadt Ziirich. Anders war es
bei den Biirgern der Stadt, die sich offenbar gerne alle im weitesten Sinn zur
«Obrigkeit» zdhlten und wie Amtspersonen unbeschrinkte Einsicht ins Archiv erwar-
teten. Der Archivbeamte war damit zwar nicht einverstanden, aber er hatte Abgrenzungs-
probleme: «Wie und wo ldsst sich hier schiklich eine Linien ziehen: diesem hilft etwas
zum Behuf seiner Rechten, welches einem andren zu Klaubereyen und Missbrauchen
Stoff darreicht.» Klar war fiir den Registrator, dass kein Biirger Akten nach Hause
ausleihen darf, aber auch das war nicht immer leicht durchzusetzen: «Die Extradition
kann freilich von keinem gefordert werden [...] wo sich dann aber bei erhaltner
abschlédgiger Antwort [...] ein mit iiberspannten Freiheitsbegriffen begabter Herr und
Biirger leicht gekrankt fiihlt.»® Es sei noch erwihnt, dass bereits 1794 eine Pflicht- und
Taxordnung fiir das Archiv bestand, welche als potenzielle Archivbenutzer neben der
Obrigkeit auch «processierende Gemeinden» erwéhnte sowie «Persohnen, die nicht
von offentlichem Beruffe wegen, sondern zur Erziehlung eines eigenen Vortheils oder
blosser Befriedigung ihrer Neugierde, der Akten bediirffen».’

Wie in vielen anderen Bereichen stellte auch in der Archivgeschichte die franzosi-
sche Revolution einen deutlichen Einschnitt dar. Im franzdsischen Archivgesetz von
1794 wurde als Begriindung fiir die Aufbewahrung von Archivalien nicht nur die
staatliche Rechtssicherung, sondern auch der historische und kulturelle Wert der
Dokumente angegeben. Das Archivgut wurde als «Nationaleigentum», als allen
Biirgern gleichermassen zugehoriges kulturelles Vermichtnis interpretiert. Konse-
quenterweise wurde deshalb auch sdmtlichen interessierten Biirgern der Zugang dazu
erlaubt — mindestens im Prinzip. Man muss diese Entwicklung vor dem Hintergrund
der radikalen Neuorganisation des Staatswesens sehen, durch den ein grosser Teil des
iiberlieferten Archivguts seinen rechtlichen Wert verloren hatte! Mit der Franzosi-
schen Revolution ging auf eindriickliche Weise eine rapide Historisierung von Vergan-
genheit einher."

In der Schweiz wurden die neuen franzosischen Ideen wihrend der Zeit der
Helvetik (1798-1803) durchaus aufgenommen.! Einen dauernden Wandel im Archiv-
wesen vermochten die helvetischen Bemiihungen aber nicht auszulosen. Im Kanton
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Ziirich jedenfalls waren die Archive in den ersten Dezennien des 19. Jahrhunderts
weiterhin reine Kanzleiarchive, die nur vereinzelt von Historikern mit Pioniergeist
benutzt wurden.!?

Im folgenden sollen die Archive des Kantons einzeln vorgestellt werden, beginnend
mit dem Staatsarchiv, dem kantonalen Archiv.

Das Staatsarchiv unter Meyer von Knonau: von der Registratur zur
historischen Forschung

Fiir Jubildumszwecke wird meist 1837 als das Jahr der Griindung des Staatsarchivs im
modernen Sinn angenommen. In diesem Jahr wurde Gerold Meyer von Knonau zum
Staatsarchivar berufen. Anfinglich amtete er unter der Bezeichnung «Registrator am
Staatsarchiv»; noch im Jahr 1837 wurde dann der Titel «Staatsarchivar» geschaffen.

Es gibt einige gute Griinde, mit dieser Berufung eine neue Ara in der Geschichte
des Staatsarchivs beginnen zu lassen. Erstens war Gerold Meyer von Knonau der erste
historisch ausgebildete und ausgerichtete Archivar, zweitens begann man nach seinem
Amtsantritt mit der Zusammenlegung der zahlreichen Nebenarchive zu einem zentra-
len Staatsarchiv und drittens begann die Benutzung des Staatsarchivs einfacher zu
werden.

Bis zum Amtsantritt Meyer von Knonaus war das Staatsarchiv beziehungsweise das
Archiv der stadtischen Kanzlei weiterhin nach Sitte des Ancien Régime von einem
Registrator verwaltet worden, dessen Arbeit im wesentlichen darin bestand, jedes Jahr
den abgelieferten Jahrgang Akten dokumentweise zu verzeichnen, einmal nach
Standort, einmal nach Stichwortern. Fiir die so genannten Real-Eintrdge (also
Sacheintrige) nach Stichwortern wurde er im Akkord nach Anzahl der Eintrige
bezahlt. Daneben hatten die Registratoren, insbesondere derjenige des vom Kanzlei-
archiv unabhingigen Finanzarchivs, aber noch zuséitzliche Aufgaben; vor allem den
Einzug von allerlei Zinsen sowie der Handels- und der Wirtschaftsabgabe. Unter
diesen Umstidnden erstaunt es nicht weiter, dass sie neben der Verzeichnung der
laufenden Ablieferungen nicht zu weiteren Verzeichnungsarbeiten an dlteren Bestén-
den kamen."

Nachdem der Registrator des Staatsarchivs anfangs 1837 zuriickgetreten war,
bewarb sich Meyer von Knonau sogleich — die Stelle am Staatsarchiv hatte er sich
schon seit Jahren gewiinscht — und wurde von der Regierung unverziiglich gewéhlt.*

Meyer von Knonau liess bereits in seinem Bewerbungsschreiben erkennen, dass er
sich nicht nur als Kanzleifunktionir sah, sondern dem Archiv eine neue Bestimmung
geben wollte. Er hoffte, als Archivar «weniger Bekanntes unseres Archivs an das Licht
zu ziehen und so zur Fortsetzung des Baues im Fache des historischen Wissens einige
Steinchen beizutragen». Weiter wies er darauf hin, dass heutzutage in allen gut
eingerichteten Staaten «Ménner von wissenschaftlicher Bildung am Archiv sind».!
Meyer wollte das Archiv aber nicht nur fiir seine eigenen historischen Studien nutzen,
sondern es der Geschichtsschreibung {iberhaupt 6ffnen, was seiner Ansicht nach eben
auch die eigene Forschung voraussetzte: «Ein Archivar soll wie ein guter Bibliothekar
im Stande sein, dem Forscher den Weg zu weisen. Um aber ein Leitfaden im
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Abb. 7: Gerold Meyer von Knonau, der
R erste Staatsarchivar im Kanton Ziirich
9 (1804-1858).

historischen Labyrinthe sein zu konnen, soll er sich selbst in seinen Archivstoff
hineinarbeiten, und hiezu gerne einen Theil seines Lebens verwenden. Zeit muss ihm
indess gelassen und er nicht durch Arbeiten [womit er die laufende Verzeichnungs-
arbeit eingehender Akten meint] erdriickt werden.»'

Gerold Meyer von Knonau war geradezu eine Idealbesetzung fiir die ihm vor-
schwebende Neuausrichtung des Staatsarchivs zu einer Stétte historischer Forschung:
Er hatte geografische, historische und statistische Studien betrieben und bereits einige
Publikationen vorzuweisen. Als sein Hauptwerk kann die von ihm initiierte Reihe der
Gemailde der Kantone der Schweiz gelten, zu der er den Ziircher und den Schwyzer
Band verfasst hat.”” Knonau verband eine durchaus romantisch geprigte Liebe zur
Vergangenheit, insbesondere derjenigen der engeren Heimat, mit einem kritischen
Rationalismus, der nach auf Quellenarbeit fussender Geschichtsschreibung verlangte
und keine Beriihrungséngste zur Statistik kannte. Daneben verfiigte er iiber griindliche
Kenntnisse der Ziircher Verwaltung, in deren Kanzleien er jahrelang gearbeitet hatte.
Fiir den Verkehr mit Regierung und Verwaltung konnte es nur von Nutzen sein, dass
Meyer von Knonau einem alten Ziircher Geschlecht entstammte, welches bis 1798
noch die Gerichtsherrschaft zu Weiningen verwaltet hatte. Mit diesem Hintergrund
hatte Meyer von Knonau wohl keine Miihe, gleichermassen seinen Hauptzielen
«Forderung der Wissenschaft» und «Ehre des Staates» zu dienen.'®

Die Bestrebungen Meyer von Knonaus zur Offnung des Archivs passten nahtlos in
den Kontext der politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen des Liberalismus."
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Seit der Aufhebung der Pressezensur im Jahre 1829 hatte sich auch eine 6ffentliche
Diskussion iiber die Regierungstitigkeit, iiber «Politik» entwickeln k&énnen, und
schliesslich suchte ja die Regierung selbst ihr aktuelles Wirken neuerdings ebenfalls
offentlich bekannt zu machen; beispielsweise mit Hilfe der seit 1831 laufenden
Gesetzessammlung, mit dem seit 1834 herausgegebenen Amtsblatt und mit jéhrlichen
Rechenschaftsberichten.

Seit Meyer von Knonaus Zeiten ist die historische Funktion des Archivs
unbestritten geblieben, es sind mit einer Ausnahme immer professionelle Historiker
im Amt als Staatsarchivar gefolgt, immer mehr begann sich die Anforderung eines
Geschichtsstudiums auch auf die Adjunkten und weiteres Personal auszudehnen,;
heute sind 8 von den 15 Stellen des Staatsarchivs mit Historiker-Archivaren
beziehungsweise -Archivarinnen besetzt. Eigene Forschung ist im Laufe der Jahr-
zehnte von den Archivaren in unterschiedlichem Mass betrieben worden. Einige
gingen dabei so weit, dass sie nach ihrer Archivarenzeit auf universitare Lehrstiihle
gelangten: Paul Schweizer, Hans Nabholz, Anton Largiadér und Hans Conrad Peyer.
Einen wichtigen Stellenwert nahmen immer wieder Editionen von Archivbestédnden
ein.

Das Staatsarchiv wird zum Zentralarchiv der Verwaltung

Nach der Wahl Meyer von Knonaus wurde das Archiv von der Staatskanzlei organisa-
torisch unabhéngig. Bereits 1841 erscheint der Staatsarchivar im Staatskalender auf
der gleichen hierarchischen Hohe wie der Staatsschreiber.? Das Staatsarchiv wurde
vermehrt zum Archiv der ganzen Verwaltung, die Einverleibung von Nebenarchiven
folgte Schlag auf Schlag:

— Bereits 1837 kam das Archiv des Kirchenvorstehers, das so genannte Antistitialarchiv,
zum Staatsarchiv. Es enthielt als wertvollsten Bestandteil die Korrespondenz der
Reformatoren und der weiteren Kirchenvorsteher. Diese Korrespondenz ist lange
einer der Schwerpunkte der Erschliessung und Forschung im Staatsarchiv gewesen.

— Ab 1840 hatte Meyer von Knonau das Finanzarchiv zu iibernehmen, dessen Bestinde
durch Zehnt- und Grundzinsabl6sungen, Ablosung von Vogtsteuern und so weiter
stark an rechtlicher Bedeutung verloren hatten. Das &lteste Dokument des Staatsar-
chivs, eine Ausstattungsurkunde Konig Ludwigs des Deutschen fiir die Abtei Frau-
miinster aus dem Jahr 853, kam erst jetzt in die Obhut Meyer von Knonaus.

— Weiter kamen in den folgenden Jahren und Jahrzehnten hinzu: das Stiftsarchiv des
Grossmiinsters, das Archiv des kaufminnischen Direktoriums (einer Art friiher
Handelskammer), die Verwaltungsakten des Klosters Rheinau nach dessen Aufhebung
1862, das Spitalarchiv, das Archiv des Obergerichts des Kantons Ziirich, das Archiv des
Zeughauses.

Um 1900 hatte sich das Staatsarchiv als zentrales Archiv der kantonalen Verwal-
tung durchgesetzt, ein Eigenleben fiihrten noch die Bezirksverwaltungen und die
Notariate. Erst in den 1930er-Jahren wurden die Akten der alten Landvogteien, die
zum grossten Teil in den Bezirksarchiven lagen, ans Staatsarchiv abgeliefert. Ebenso
kamen die Grundprotokolle des Ancien Régime aus den Notariaten in das Staatsar-
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chiv, die Hauptquelle zur Hiuserforschung im Kanton Ziirich. Offiziell galten bis zum
Archivgesetz von 1995 die Notariats- und Bezirksarchive als selbstédndige Endarchive,
liber die allerdings das Staatsarchiv eine Oberaufsicht ausiibte. Heute sind auch
Notariats- und Bezirksarchive gehalten, ihre ilteren Bestdnde regelmissig dem
Staatsarchiv abzuliefern.”!

Die Infrastruktur des Staatsarchivs

Die Infrastruktur des Staatsarchivs war wihrend des ganzen 19. Jahrhunderts beschei-
den. Der Staatsarchivar personlich war zwar gut gestellt; die Besoldung Meyer von
Knonaus erreichte mit den Jahren die gleiche Héhe wie diejenige der Staatsschreiber,?
aber wéhrend des ganzen 19. Jahrhunderts verfiigte das Staatsarchiv iiber nur zwei
Stellen. Insgesamt waren nach 1837 wohl eher weniger Stellen fiir Archivaufgaben
vorhanden als vorher, die neue, mehr historische Ausrichtung des Archivs hatte in
dieser Hinsicht eher Riickschritt als Fortschritt gebracht!

Der Staatsarchivar und sein Gehilfe hatten auch die physischen Aspekte der
Archivarbeit (Reinigen von Gestellen, Verpacken und Magazinieren von Akten,
Ausheben von Akten)® alleine zu bewiltigen. Die Magazinrdume befanden sich nicht
etwa nur im Fraumiinsteramt, dem Hauptstandort des Archivs, sondern waren recht
verstreut. Man kann sich die Arbeitsbedingungen wohl nicht unfreundlich genug
vorstellen; die Magazine waren kalt, diister, schmutzig und feucht, die Akten héufig
modrig und von Schimmelpilz befallen, alles in allem eine Umgebung, die der
Gesundheit nicht sehr zutriglich war.?

Auch Infrastruktur fiir Benutzer war kaum vorhanden: Ein Besucherzimmer oder
gar einen Lesesaal gab es nicht, die Einsicht in Archivalien erfolgte im Biiro des
Archivars. Mit Licht ging man wegen der Feuergefahr sehr zuriickhaltend um. Im
Winter arbeiteten Besucher und Archivare nur bis zum Eindunkeln. Es ist verstindlich,
dass unter diesen Bedingungen die Ausleihe von Archivalien ausser Haus, nicht nur an
Amtspersonen, sondern auch an Private, noch eine weit grossere Rolle spielte als
heute, wo man die Archivalien ausschliesslich im Présenzsystem einsehen kann.

Erst mit dem Umzug von der Fraumiinsterabtei ins Obmannamt verbesserten sich
die Bedingungen etwas, 1903 konnte Staatsarchivar Nabholz das erste Besucher-
zimmer mit fiinf Arbeitspldtzen einrichten. 1913 kam das elektrische Licht hinzu,
womit auch im Winter die Arbeits- und Besucherzeiten voll ausgeniitzt werden
konnten. Mit dem Einzug in den Predigerchor um 1919 verbesserten sich die
Verhiltnisse nochmals entscheidend. Es stand jetzt ein stimmungsvoller Lesesaal mit
27 Plitzen zur Verfiigung. Keine Benutzer oder Benutzerinnen waren mehr gezwun-
gen, wegen Platzmangels in den Magazinen arbeiten. Fiir Vortrige, Seminare und
Fithrungen war ein separater Arbeitsraum vorgesehen. Das Staatsarchiv ist mit dem
Umzug in den Predigerchor auch rdumlich zur 6ffentlichen Institution geworden. Auch
nach dem 1982 erfolgten Umzug auf den Irchel ins Griine ist es das geblieben; heute ist
das Staatsarchiv gar auf dem Ziircher Stadtplan eingezeichnet.”
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Abb. 8: Das Fraumiinsteramt in Ziirich, der Hauptstandort des Staatsarchivs von 1
Heute steht an seiner Stelle das Stadthaus.

837-1876.
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Abb. 9: Der Lesesaal des Staatsarchivs im Chor der Predigerkirche.

106



Abb. 10: Das Staatsarchiv Ziirich im Irchelpark (Neubau von 1982).

Wer hat Zutritt zum Archiv?

Es ist ziemlich schwierig festzustellen, wer nun seit den Tagen Meyer von Knonaus
neben Regierung und Verwaltung tatsédchlich Zugang zum Archiv hatte. Fiir die Zeit
Meyer von Knonaus ist einiges iiber Kontakte bekannt, die er zu andern Historikern
hatte und iiber Abschriften, die dieser fiir wissenschaftliche Unternehmungen erstellte,
aber es handelt sich dabei um vereinzelte Fille.® Jedenfalls war seit 1837 fiir die
Benutzung von Archivalien keine Einsichtsbewilligung des Regierungsrates mehr
erforderlich.”’

Meyer von Knonaus Credo in Sachen Benutzung lautete: «Die Benutzung des Archives
soll jedem gewihrt sein, der sie [die Archivalien, Anm. d. Verf.] durch Reinlichkeit,
Vorkenntnisse und guten Willen ohne Gefihrdung fiir die Originale, aber mit Vortheil
fiir die Wissenschaft anzusprechen vermag.»*® Meyer von Knonau fasste die Einsicht
ins Archiv noch nicht als ein Anrecht auf — wie man das heute tut —, sondern immer
noch als eine Gunst, die man sich aber im Gegensatz zum Ancien Régime nicht mehr
primdr durch gute Beziehungen zur Obrigkeit, sondern gewissermassen durch eine
wissenschaftliche Qualifikation verdienen konnte. Was hingegen Reinlichkeit und den
schonungsvollen Umgang mit den Originalen angeht, so gelten diese Bedingungen als
«Sorgfaltspflicht» heute noch so gut wie vor 100 Jahren. Ebenso ist das Mitbringen von
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Hunden und das Rauchen heute noch genauso unerwiinscht wie bereits vor 150 Jahren.
Eine Gefahrenquelle, die es nicht mehr gibt, waren die noch bis Ende des 19.
Jahrhunderts gebréuchlichen Tintenfasschen, welche hie und da umkippten.?

Das erste Archivreglement wurde 1877 erlassen. Die Benutzungsbestimmungen
klingen eher abweisend. Es heisst darin, man solle sich fiir Nachfragen an den Archivar
wenden, der dieselben von sich aus beantworten oder den Petenten veranlassen kénne,
die gewiinschten Daten selbst in den Verzeichnissen zu suchen. Kurz und biindig heisst
es auch: «An Unbekannte werden keine Archivalien verabfolgt» — eine Bestimmung,
die einige Interpretationsschwierigkeiten mit sich bringt. Es geht nidmlich aus dem
Reglement nicht hervor, wie man vom unbekannten zum bekannten Benutzer werden
konnte! Noch abweisender klingt die dritte Bestimmung zur Benutzung: «Wenn eine
von Privaten gestellte Anfrage Gegenstidnde betrifft, welche weder wissenschaftliches
noch materielles Interesse haben, so ist das Archivpersonal nicht amtlich verpflichtet,
dariiber nachzuschlagen.»

Es ist anzunehmen, dass die Praxis der Archivare wesentlich liberaler war, als es
gemiss Reglement moglich gewesen wire. Im Jahr der Erlassung des Reglements
wurden bereits 255 Besuche von 86 Personen verzeichnet, daneben auch viele
schriftliche Anfragen. Staatsarchivar Strickler schreibt, die Bedienung des Publikums
habe schon beinahe die Hilfte der Arbeitszeit in Anspruch genommen. Bis zum Ende
des 19. Jahrhunderts stieg die Benutzung auf etwa 900 Besuchertage. Die omindse
Bestimmung von den unbekannten Benutzern, an die keine Archivalien ausgeliehen
werden sollen, wurde von Paul Schweizer, Staatsarchivar 1881-1897, so interpretiert,
dass Besucher «in der Regel nach dem Namen gefragt wurden» — sicher eine zuléssige
Massnahme, wenn man bedenkt, dass die Benutzung im Biiro des Archivars stattfand!
In der Folge biirgerte sich das Ausfiillen einer Anmeldekarte ein, auf der auch der
Zweck der Besuche einzutragen war.*

Einen eher anekdotischen Einblick in die Benutzungspraxis des 19. Jahrhunderts
gewiihrt eine Biografie iiber den Orts- und Kantonshistoriker Karl Dindliker. Dandliker
hatte sich schon in jungen Jahren als Pfarrerssohn im Pfarrarchiv von Rorbas umsehen
konnen und wollte als Gymnasiast in den friihen 1860er-Jahren auch die Quellen des
Staatsarchivs kennenlernen. An einem freien Samstagnachmittag besuchte er zum
ersten Mal mit seinem Freund Bolsterli das Staatsarchiv. Staatsarchivar Hotz empfing
sie offenbar etwas knurrig: «[...] so junge Leute hitten Gescheiteres zu tun, als alten
Pergamenten nachzujagen, an die Maturitdtspriifung zu denken wire viel
erspriesslicher.» Trotzdem liess er sie gewdhren, und bald hatten sie «ziemlich freie
Hand» im Archiv.*!

Das Archiv 6ffnet sich breiteren Kreisen

Im den ersten Dezennien des 20 Jahrhunderts explodierten die Besucherzahlen
regelrecht, bis man um 1930 rund 10’000 Besuchertage zihlte, eine Zahl, die auch heute
nicht iibertroffen wird. Dies hdngt neben offensichtlichen Faktoren wie dem Bevolke-
rungswachstum wohl auch mit einem Wandel der Benutzerstruktur zusammen: Es
waren jetzt nicht mehr vorwiegend verdiente Historiker, sondern breitere an Landes-
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und Heimatgeschichte interessierte Kreise, die einen grossen Teil der Benutzer stellten.
Insbesondere fiir Genealogen wurde das Staatsarchivimmer attraktiver. In den 1920er-
Jahren hatte man ndmlich begonnen, die Tauf-, Ehe- und Totenbiicher aus den
Gemeindearchiven im Staatsarchiv zu zentralisieren. Largiadeér erwéhnt fiir seine
Amtszeit 1931-1958 auch den Umstand, dass Lehramtskandidaten zu heimat-
geschichtlichen Arbeiten verpflichtet waren. Diesem Wandel der Benutzerstruktur
entsprach ein mehr oder weniger impliziter Wandel im Selbstverstindnis des Staatsar-
chivs, das nicht mehr ausschliesslich dem Staat und der Wissenschaft dienen wollte,
sondern breiteren Kreisen der Bevolkerung Geschichtsbewusstsein vermitteln wollte.
Stichworter wie «Heimatgefiihl» oder, wie es spiter hiess, «Identitédtsbildung» began-
nen eine Rolle zu spielen. Das wirkte sich unter anderem auch in vermehrter
Offentlichkeitsarbeit aus: Ausstellungen, Fiihrungen, Veranstaltungen fiir Schulen
wurden héufiger.*

Der Umgangston im Lesesaal des Predigerchors blieb wohl auch unter den neuen
Vorzeichen bis in die 1950er- und 60er-Jahre ein hoheitlich geprigter. Verschiedene
Gebote und Verbote des «Staatsarchivariates» zierten die Winde, und wer sich einen
Verstoss gegen die Benutzungsordnung zuschulden kommen liess, wurde schnell
einmal mit einem Hausverbot bedroht.*

Die Einsicht in neuere Akten

Das Archiv-Reglement von 1942 statuierte erstmals das grundsitzliche Recht auf
die freie und unentgeltliche Benutzung des Archivs. Gleichzeitig wurden aber auch
erstmals explizit die neueren Akten fiir die Benutzung gesperrt, und zwar diejenigen
der letzten 40 Jahre. Bis dahin hatte man keine solche Regelung gekannt, die Archivare
des 19. Jahrhunderts diskutierten die Frage von Benutzungseinschrinkungen eher
unter restauratorischen Gesichtspunkten. Auch heute noch spielen solche Uberlegun-
gen eine Rolle, es geht darum, welche Bestdnde man zur Schonung der Originale nur
kopiert zu Verfiigung stellen soll beziehungsweise muss. Aber die Frage des Einsichts-
rechts in neuere Bestidnde ist heute sicher die brisantere. Datenschutziiberlegungen
fithren zu eher restriktiverem Zugang zu neueren Archivalien als frither.®

Diese Entwicklungen bringen das Staatsarchiv und andere Archive insofern in eine
Zwickmiihle, als das Interesse fiir die neuere und neuste Geschichte zunimmt, unter
anderem von politischer und journalistischer Seite. In den letzten Jahren waren Fragen
um die Rolle der Schweiz wiahrend des zweiten Weltkrieges aktuell. Man erinnert sich
auch an die Auseinandersetzungen um die Pro-Juventute-Aktion «Kinder der Lands-
trasse» oder um einzelne Justizfille, wie den Aufenthalt des KZ-Arztes Mengele im
Kanton Ziirich Anfang der 1960er-Jahre. Bei Letzterem ging es um die Frage, ob die
Zircher Kantonspolizei dessen Festnahme in unzuldssiger Weise unterlassen habe. In
all diesen Fillen sind die Fragen der Einsicht anspruchsvoll. Man behilft sich teilweise
mit aufwindigen Vorsortierungen von Akten oder gar Vorarbeiten wie dem Ein-
schwiérzen von Namen, um allen Seiten gerecht werden zu kénnen.
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Das Stadtarchiv Ziirich

Das Stadtarchiv Ziirich ist ein vergleichsweise «junges» Archiv, es besteht erst seit gut
200 Jahren. Es ist das Archiv der Stadtgemeinde Ziirich, die sich ab 1798 bildete. Im
Ancien Régime hatte die Stadt Ziirich ihr Umland beherrscht. 1803 iibernahm der
Kanton die Rechtsnachfolge des Stadtstaates, wihrend sich die Stadt Ziirich auf den
Status einer Kantonsgemeinde zuriickgestuft sah. Die neue Ordnung, die Trennung von
Stadt und Staat, machte eine Giiterausscheidung notig, welche auch Konsequenzen fiir
die Archivorganisation hatte. Der Stadt wurden Einkiinfte zugesprochen, die auf
Wertschriften, Giilten, Zinsverschreibungen usw. beruhten. Diese Wertschriften wur-
den der Stadt physisch iiberreicht. Daneben wurden nach dem Prinzip der Archivalien-
folge auch weitere Dokumente, die mit den abgetretenen Einkiinften zusammenhin-
gen, iibergeben. So kamen beispielsweise rund 2000 Urkunden des Fraumiinsteramts
sowie die Rechnungen der Fraumiinsterabtei ins Stadtarchiv. Ebenso wurden Akten
der von der Stadt iibernommenen Anstalten abgegeben, wie diejenigen des Siechen-
hauses St. Jakob und des stddtischen Waisenhauses. Nebenbei sei erwihnt, dass die
Bestinde der ehemaligen Fraumiinsterabtei heute in etwas verwirrender Weise
teilweise im Stadtarchiv, teilweise im Staatsarchiv zu suchen sind; vermutlich weil 1803

Abb. 11: Diese Urkunde regelt die
Giiterausscheidung zwischen Stadt
und Staat Ziirich 1803. Mit der
Giiterausscheidung wurde ein
stiddtisches Archiv errichtet.




nur aus dem Finanzarchiv, nicht aber aus dem Archiv der stddtischen Kanzlei
Archivalien libergeben worden waren. Wie oben ausgefiihrt, handelte es sich beim
Finanzarchiv um ein Nebenarchiv, das erst 1840 mit dem Staatsarchiv verschmolzen
wurde.*

Neben den reguldren Ablieferungen der stadtischen Verwaltung wuchs das Stadtar-
chiv noch einmal betrichtlich durch die Eingemeindung von Vororten in den Jahren
1893 und 1934. Dadurch sind 19 Gemeindearchive ins Stadtarchiv gekommen, die dort
als abgeschlossene Bestinde verwaltet werden.

Das Stadtarchiv als Kanzleiarchiv

Das Stadtarchiv scheint das ganze 19. Jahrhundert hindurch ein reines Kanzleiarchiv
geblieben zu sein und wurde von den Historikern noch nicht sehr beachtet. In den
Memorabilia Tigurina heisst es 1841 unter dem Stichwort Archive kurz und biindig:
«[...] das stidtische Archiv kann nicht von grosser Wichtigkeit sein, weil die stédtische
Behorde erst 1803 aufgestellt wurde.»*

Leo Weisz beschrieb in einem Jubildumsartikel das Archiv des 19. Jahrhunderts so:
«Das Archiv war bis zum Herbst des Jahres 1909 eine der 6ffentlichen Benutzung nicht
zugingliche, amtliche Registratur, in der wissenschaftliche Forschung nur selten und
auch dann nur nach allerhéchster Genehmigung vorgenommen wurde. Solche Geneh-
migungen bedurften der wirksamen Protektion und Fiirsprache alter Patrizier. Erst mit
dem 20. Jahrhundert begannen sich die Tiiren leichter zu o6ffnen, bis endlich die
eifersiichtig behiiteten Rdume 1909 jedermann zuginglich wurden.»*

Zeitweise verfiigte das Stadtarchiv aber fiir das Ordnen von Akten und das
Anlegen von Registern iiber mehr Personal als das Staatsarchiv, wie Meyer von
Knonau, der ungleich grossere Bestinde zu verwalten hatte, einmal neidvoll ver-
merkte.

Das Stadtarchiv 6ffnet sich: die Ara Hermann

Fiir Leo Weisz begann die Geschichte des Stadtarchivs als 6ffentlicher Institution erst
1909, weshalb denn auch sein einschldgiger, 1934 erschienener Artikel den auf den
ersten Blick iiberraschenden Titel 25 Jahre Stadtarchiv tragt.

Was war im Jahr 1909 geschehen? Der Stadtrat hatte einem Beamten der
Stadtkanzlei, Eugen Hermann, einen Arbeitsplatz im Archiv zugewiesen und ihn
vollamtlich mit archivarischen Aufgaben betraut. Im Laufe der Jahre gewann Her-
manns Stellung an Gewicht und Prestige, 1924 wurde er zum Archivleiter ernannt —
bisher hatte der Substitut des Stadtschreibers die formelle Leitung innegehabt. 1930
wurde die Stelle eines Stadtarchivars geschaffen und mit Hermann besetzt, 1934 wurde
das Stadtarchiv unabhéngig von der Stadtkanzlei und direkt dem Stadtprésidenten
unterstellt. Vielleicht wire der Aufstieg des Stadtarchivs und seines Archivars noch
etwas schneller vor sich gegangen, hédtte Hermann sich nicht bis 1919 gewerkschaftlich
und in der sozialdemokratischen Partei betétigt. Noch 1919 erhielt er einen scharfen
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Abb. 12: Eugen Hermann, Stadtarchivar
(1877-1953).

Verweis mit Entlassungsandrohung wegen der Teilnahme am Generalstreik vom 1. und
2. August.*

Eugen Hermann war von Haus aus nicht Historiker, sondern Buchbinder gewesen -
auch keine ganz unpassende Vorbildung fiir einen Archivar! Er bemiihte sich intensiv
darum, sich historisch weiterzubilden;im Stadtarchiv sind seine Vorlesungsnotizen, vor
allem zu Themen der historischen Hilfswissenschaften, erhalten. In der Folge verof-
fentlichte Hermann zahlreiche historische und heimatkundliche Arbeiten. Nach Her-
mann waren die Stadtarchivare immer Historiker, zunehmend auch das sich allmihlich
einstellende weitere Personal.

Mit dem Amtsantritt Hermanns begann sich das Stadtarchiv offenbar schlagartig
nicht nur der wissenschaftlichen Forschung, sondern auch einem breiteren Publikum
zu offnen; bereits 1909 wurden 585 Besucher gezihlt, Jahr 1934 waren es schon 4379.
Hermann muss eine ausgesprochen «kundenorientierte» Auffassung von seiner Aufga-
be gehabt haben. Nach seinem Tode sprach an der Abdankungsfeier auch ein Vertreter
der Archivbenutzer und charakterisierte die Verhiltnisse im Stadtarchiv unter Her-
mann: «Wer immer mit einer Bitte an ihn herantrat, Wissenschafter, Dilettant, Laie
oder Schulkind, stets durfte er eines freundlichen Empfanges, bereitwilligen Rates und
férdernder Hilfe gewiss sein. Unendlich ist die Zahl derer, die aus Freude an
Familiengeschichte und Lokalhistorik immer wieder zum Stadtarchiv hinauf stiegen,
und sich in die reichen, so leicht zugénglich gemachten Schétze vertieften.»*
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Abb. 13: Der Lesesaal des Stadtarchivs im Stadthaus in den 1930er-Jahren.

Die rdumliche Entwicklung des Stadtarchivs

Eugen Hermann hatte sein Amt unter recht giinstigen dusseren Bedingungen antreten
konnen. Der Hauptteil des Stadtarchivs befand sich seit 1900 im neu erbauten
Stadthaus, wo es den vierten Stock und Teile des Dachstocks beanspruchte. Im
Stadthaus war bald auch ein Lesesaal eingerichtet worden, nach dem Urteil von Weisz
«gerdumig und hell, in welchem zu arbeiten ein Genuss ist».*!

Dank stetigem Wachstum der Besténde geniigten bald auch die Rdumlichkeiten des
Stadthauses nicht mehr; ein Umzug folgte 1976 ins Haus «zum Rech» am Neumarkt, in
dem sich das Stadtarchiv heute noch befindet, was nochmals eine deutliche Verbesse-
rung der Benutzerinfrastruktur mit sich brachte.

Die Entwicklung der Benutzung im Stadtarchiv

Im 20. Jahrhundert entwickelte sich die Benutzung des Staats- und des Stadtarchivs
wohl #dhnlich. In beiden Archiven wurden bereits in den 1930er-Jahren Benutzer-
zahlen erreicht, die iiber den heutigen liegen. Ahnlich war wohl auch die Benutzer-
schaft; Stadtarchivar Waser zdhlte 1957 auf: «Historiker, Genealogen, Heraldiker,
Architekten, Nationalokonomen, Lehrer, Journalisten, Studenten, Schiiler und pen-
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Abb. 14: Das Stadtarchiv im Haus «zum Rech».
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sionierte Beamte».** Ahnlich waren und sind ferner auch die Benutzungsregeln; die
Reglemente fiir das Stadtarchiv — das erste wurde 1924 erlassen — lehnen sich eng an
diejenigen des Staatsarchivs an. Heute gelten fiir alle Archive des Kantons Ziirich
die Regelungen des kantonalen Archivgesetzes von 1995 sowie der dazugehdrigen
Verordnung von 1998.

Wenn man nach den Unterschieden zwischen Stadt- und Staatsarchiv fragt, so ist
neben dem offensichtlichen — dass ndmlich das Staatsarchiv das Endarchiv der
kantonalen Verwaltung, das Stadtarchiv dasjenige der stddtischen Verwaltung darstellt
— auf folgendes hinzuweisen: Das Stadtarchiv hat sich insbesondere unter dem jiingst
verstorbenen Stadtarchivar Lendenmann intensiv bemiiht, neben der amtlichen Uber-
lieferung weitere Archivalien zu iibernehmen: Firmenarchive, Nachlidsse und insbeson-
dere die Archive der Ziircher Theater. Theatergeschichte ist zu einer eigentlichen
Spezialitdt des Stadtarchivs geworden, die auch zahlreiche Anfragen generiert. Die
Ubernahmen und Bearbeitungen von privater Uberlieferung haben einige Male zu
Ausstellungen Anlass gegeben und dem Stadtarchiv eine spezifisch kulturellen An-
strich verliechen.®

Das Stadtarchiv Winterthur

Das Stadtarchiv Winterthur ist das kleinste der drei Archive mit Fachpersonal im
Kanton Ziirich und als 6ffentliche Institution, nach den bisher verwendeten Kriterien,
auch das jiingste. Erst seit 1969 ist die Stelle des Stadtarchivars fest in wissenschaftlich-
historischer Hand, erst seit 1973 ist der Stadtarchivar nicht mehr der Stadtkanzlei,
sondern direkt dem Stadtprésidenten unterstellt, erst 1981 wurde explizit per Regle-
ment das grundsitzliche Recht auf freie Einsicht festgehalten und erst 1983 konnte
vom amtierenden Stadtarchivar Alfred Biitikofer ein Besucherzimmer mit Hand-
bibliothek eingerichtet werden.

Bereits 1934 hatte man zwar die Besetzung der Kanzleistelle im Stadtarchiv mit
einem Historiker erwogen; es waren auch entsprechende Bewerbungen eingegangen.
Aber da man das Stellenprofil vor allem auf ordnende und administrative Aufgaben
zuschneiden wollte, befiirchtete man, «dass ein Akademiker mit Ausbildung in
historischer Richtung auf die Dauer bei dieser nicht immer interessanten Arbeit seine
Befriedigung nicht finden kénnte» . *

Als offentlich zugéngliches Archiv mag das Stadtarchiv Winterthur relativ jung sein,
als Kanzleiarchiv besteht es aber schon seit dem ausgehenden Mittelalter. Es ist viel
alter als das Stadtarchiv Ziirich, was sich denn auch in den Bestéinden manifestiert.
Winterthur verwaltete sich im alten Stadtstaat des Ancien Régime mit eigenem Rat
weitgehend selbst und konnte bis zu einem gewissen Grad ein eigenes Territorium im
Umland aufbauen. Die Protokolle des Rates der Stadt Winterthur setzen 1405 ein, was
fiir eine Untertanenstadt (damals noch der Habsburger) sehr friih ist.*
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Lokalhistoriker als Archivare

Wihrend vor allem im 18. Jahrhundert das Archiv ordnungsgemiss gefiihrt war, wurde
es in der ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts eher vernachlassigt. Dann aber verspiirte
der Stadtrat das Bediirfnis nach einer Neuordnung, vielleicht auch angestossen von den
ersten Historikern, welche das Stadtarchiv benutzt hatten, wie etwa Johann Jakob Troll
fiir seine Geschichte Winterthurs. Der Beauftragte fiir die Reorganisation kam noch
dazu, einen Archivplan zu entwerfen, der noch heute massgeblich die Ordnung des
Stadtarchivs prégt, starb dann aber bereits 1853.

Nach Schwierigkeiten, einen geeigneten Mann zu finden, sprang der Staatsarchivar,
der oben erwidhnte Gerold Meyer von Knonau, in die Bresche, als ob er mit seinem
Staatsarchiv nicht bereits zur Geniige beschiftigt gewesen wire. Er erklérte sich bereit,
Winterthurer Archivalien zu verzeichnen. Er forderte allerdings, dass sie ihm nach
Ziirich geschickt werden miissten, und hatte sich bereits Gedanken gemacht, wie das zu
organisieren wire: «Fiir die Hin- und Her-Sendung besitze ich eine eigene, nicht zu
grosse und nicht zu kleine, nette Kiste mit doppeltem Schliissel, wovon der eine in den
Hinden ihres Herrn Stadtschreibers, der andere in der meinigen verbliebe. Diese Kiste
iiberhebt sowohl Ihre Canzlei als mich des ldstigen Zunagelns, wobei jedesmal ein
neuer Deckel nothwendig wiirde, auch lésst sich diese Truhe durch die Eisenbahn sehr
bequem transportieren.»*

Meyer schrieb dies 1856. Zwei Jahre spidter verstarb er bereits, auch seine
Ordnungsbemiihungen gediehen also nicht sehr weit. Auch nach Meyer von Knonau
haben sich die Ziircher Staatsarchivare immer wieder mehr oder weniger sorgenvoll
iiber das Archiv in Winterthur gebeugt; und viele Reorganisationen sind durch sie
angestossen worden.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war die historische Bedeutung des Archivs
mindestens in Winterthur sehr wohl erkannt und so fand man fiir die notigen
Ordnungsarbeiten 1897 eine originelle Losung: Das Archiv wurde im Nebenamt von
einem Gymnasial- und einem Primarlehrer, die beide als Lokalhistoriker tétig waren,
verwaltet; von Alfred Ziegler und Kaspar Hauser. Fiir sie war ein geordnetes Archiv
Grundlage fiir ihre auf Quellen fussenden Studien zu Winterthur. Ihre Arbeit konnten
sie im neuen Stadthaus verrichten, wohin das Archiv 1869 umgezogen war. Die
Bedingungen waren aber trotzdem schwierig; zu wenig Raum und viel Staub werden
gemeldet.

Neben ihren Ordnungsarbeiten empfingen Ziegler und Hauser Benutzer und
beantworteten wissenschaftliche Anfragen. Aber die Nutzung blieb wohl in einem
bescheidenen Rahmen. Jedenfalls hélt der Ziircher Staatsarchivar Largiadeér 1932 nach
dem Riicktritt Zieglers in einem Gutachten fest: «Das Stadtarchiv Winterthur hat
bisher, weil es weniger bekannt war, hinter dem Staatsarchiv Ziirich zurlicktreten
miissen [...] es ist [...] eigentlich nur von den in Winterthur wohnenden Fachleuten
ausgewertet worden.»*

Largiader stellte insbesondere fest, dass der oben erwihnte Karl Déandliker das
Archiv in Winterthur fiir seine Kantonsgeschichte zu wenig benutzt habe, weshalb die
Bedeutung Winterthurs in der Kantonsgeschichte zu kurz gekommen sei.
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Abb. 15: Das Stadthaus Winterthur (geplant von Gottfried Semper), in dem sich das Stadtarchiv
befindet.
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Das Gutachten aus Ziirich zeigte Wirkung, es wurde jetzt zwar kein Historiker, aber
immerhin ein Kanzlist vollamtlich fiir das Archiv eingesetzt. Er erreichte etwas, was
weder das Staatsarchiv noch das Stadtarchiv Ziirich vorweisen konnen: 1949 konnte er
ein gedrucktes Inventar publizieren, das heute noch einen guten Einstieg in die
Winterthurer Bestinde bietet. Die Benutzung stieg bis ins letzte Jahr seiner Amtszeit
auf rund 750 Besuche im Jahr, und stieg noch munter weiter. In Winterthur wurden erst
in den 1980er-Jahren die auch heute noch etwa relevanten Benutzungszahlen erreicht.

Neuer Schwerpunkt: Pléne

Im letzten Jahrzehnt haben sich im Stadtarchiv Winterthur, wie in vielen kommunalen
Archiven, durch vermehrte Ablieferungen von Pldnen neue Schwerpunkte der Archiv-
arbeit ergeben. Die Pline erwachsen vor allem aus der kommunalen Kompetenz zur
Baubewilligung und werden héufig benutzt, zumeist von Architekten, welche heute
rund einen Fiinftel der Benutzerschaft in Winterthur stellen!*

Die Gemeindearchive

Jede Gemeinde im Kanton Ziirich unterhilt ein Endarchiv, es finden keine Ablieferun-
gen aus den Gemeindearchiven ins Staatsarchiv statt. Diese Archive sind aber keine
Institutionen mit eigenem Personal und nennenswerter Infrastruktur, sondern primér
Lagerrdaume. Verantwortlich fiir sie ist der Gemeindeschreiber, die Schulpflege, der
Pfarrer usw., je nach Archivtyp (vgl. Anhang 3).%#

Die Gemeindearchive wurden im Ancien Régime im Allgemeinen sorgfiltig
behiitet. Als die zentralstaatliche Verwaltung wihrend der Helvetik, also zwischen 1798
und 1803, Untersuchungen iiber den Zustand sdmtlicher Archive in der Schweiz
anstellte, berichtete der zustdndige Justizminister, dass er darauf verzichtet habe, die
Gemeindearchive einzubeziehen. Er wolle die Gemeindebevélkerungen nicht unnotig
beunruhigen, und im Ubrigen sei er iiberzeugt, dass die Gemeindearchive in keiner
Weise gefdhrdet seien, irgendwelche Verluste zu erleiden, da das lokale Interesse eine
geniigende Uberwachung und Aufsicht garantiere: «[...] bien assuré au reste que
'intérét local y exerce une surveillance assez active pour que rien n’en soit soustrait.»*

Im Laufe des 19. Jahrhunderts scheint das Gemeinde-Interesse an den Archiven
dann doch etwas nachgelassen zu haben, und da sich nun auch ein Markt fiir Urkunden
bildete (das Sammeln von Urkunden und Siegeln entwickelte sich zu einem bildungs-
biirgerlichen Steckenpferd), gerieten manche Archivverantwortliche wohl in starke
Versuchung, das eine oder andere Stiick, das keine unmittelbare rechtliche Bedeutung
mehr besass, zu versilbern. Uber das Archiv des alten Stidtchens Regensberg erfahren
wir aus dem Archivverzeichnis, dass 40 Siegelbriefe nach 1868 ins Ausland verkauft
worden seien. Es gab auch weitere Gefahrenquellen fiir die Archivbestinde. So wurden
in Regensberg «nach Aussagen alter Leute viele Urkunden 1867 beim Grundstein des
neuen Schulhauses eingemauert»,’!

Verhiltnismassig frith begannen sich die Staatsarchivare des Kantons Ziirich um
die Gemeindearchive zu kiimmern. Bereits 1877 hatte das erste Reglement iiber das
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Abb. 16: Der Archivraum des Gemeindearchivs Greifensee mit Archivtruhe (Schulhauskeller,
Aufnahme aus dem Jahr 1949)
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Staatsarchiv einen Passus enthalten, wonach es darauf wirken solle, dass «Inventarien
liber den Bestand der Bezirks- und Gemeindearchive abschriftlich im Staatsarchiv
niedergelegt werden».”? Es war hauptsichlich das Verdienst Paul Schweizers, dass
diese Idee verwirklicht wurde, wobei sich der Prozess der Inventarisierung der
Gemeindearchive iiber Jahrzehnte hinzog. Heute sind sdémtliche Gemeindearchive
inventarisiert, ein Doppel des Archivverzeichnisses liegt jeweils im Staatsarchiv. Der
Konigsweg zur Benutzung der Gemeindearchive fiihrt deshalb meist iiber das Staatsar-
chiv, wo man sich in sémtliche Archivinventare einer Gemeinde vertiefen kann.?

Seit 1887 ist formell eine Oberaufsicht des Staatsarchivs iiber die Gemeindearchive
im Gesetz verankert. Das Staatsarchiv leistete und leistet fiir die Gemeindearchive
Unterstiitzung in organisatorischer und fachlicher Hinsicht. Regelméssige Visitationen
finden seit den Zeiten Paul Schweizers statt, in denen vor allem auf fachgerechte
Archivrdume geachtet wird. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts werden so genannte
Archivordner ausgebildet, welche, von der Gemeinde finanziert, periodisch Akten aus
der laufenden Ablage zur dauernden Archivierung auswihlen und ins Archiv einarbei-
ten.

Schon das erste Gemeindearchiv-Reglement von 1887 sah vor, dass die Gemeinde-
archive auch zuganglich sein sollten; entweder iiber das Staatsarchiv, welches berech-
tigt war, sich Archivalien «fiir Geschichtsforscher» zusenden zu lassen, oder im
Gemeindearchiv selbst, wobei auch hier nur von der «wissenschaftlichen Forschung»
die Rede war. Erst in den 1920er- und 30er-Jahren treten dann verstérkt die bereits
erwihnten Momente der Férderung des Heimatgefiihls hervor. Staatsarchivar Largiader
meinte 1934: «Die Pflege des Heimatgefiihls durch das Mittel der Ortsgeschichte muss
[...] von den Staatsarchiven geférdert werden.» Zur Forderung gehorte fiir ihn
insbesondere, das Archiv an Ort und Stelle zu belassen und nicht etwa die dlteren
Bestinde, wie bei den Bezirks- und Notariatsarchiven geschehen, ins Staatsarchiv zu
iibernehmen. Largiadeér fiirchtete, bei einer Zentralisierung der Gemeindearchive
wire den Lokalhistorikern, welche dann weite Reisen in die Kantonshauptstadt
unternehmen miissten, die Moglichkeit der Heimatpflege fast ganz genommen. Ziirich
lag offenbar in den 1930er-Jahren von vielen Dorfern aus gesehen noch fern!>

Kurz zusammengefasst, sicht die heutige Lage so aus: aus technisch-archivarischer
Sicht sind die Gemeindearchive in einem guten Zustand. Geméss Auskunft des
amtierenden Staatsarchivars gehoren sie zu den am besten erschlossenen Europas. Als
kulturelles Kapital dagegen werden sie von den heutigen Gemeinden eher vernachlis-
sigt, die Rolle des ortlichen historischen Gedéchtnisses haben vielerorts Heimatmuse-
en oder Chronikstuben iibernommen. Es wire zu wiinschen, dass die Gemeinden
wieder vermehrt auch in die kulturelle Vermittlung des bei ihnen authentisch erwach-
senen Schriftguts investieren wiirden. Zumindest der Beifall der Nachwelt wére ihnen
gewiss.”
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Anhang 1: Die Archive des Kantons Ziirich «<mit Fachpersonal»:
Adressen, Unterstellung, Personal

Staatsarchiv des Kantons Ziirich
‘Winterthurerstrasse 170 (Irchelpark)
8057 Ziirich

www.staatsarchiv.zh.ch

Amt der kantonalen Direktion der Justiz und des Innern

15,5 Stellen, 8 wissenschaftliche Archivare und Archivarinnen
Staatsarchivar (Leiter): Dr. Otto Sigg
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Stadtarchiv Ziirich

Neumarkt 4

8001 Ziirich
www.stadt-zuerich.ch/kap01/stadtarchiv/

Dienstabteilung der Prisidialabteilung (dem Stadtprasidenten unterstellt)
10 Stellen, 7 wissenschaftliche Archivare und Archivarinnen
Stadtarchivar (Leiter): Dr. Pietro Maggi

Stadtarchiv Winterthur
Stadthaus
8402 Winterthur

Departement Kulturelles und Dienste (dem Stadtprasidenten unterstellt)
3 Stellen, 1 wissenschaftlicher Archivar
Stadtarchivar (Leiter): Alfred Biitikofer, lic. phil.

Auf den Internet-Seiten finden sich Angaben zu den Institutionen,
zu den Offnungszeiten und den Besténden.

Anhang 2: Die Archive des Kantons Ziirich «mit Fachpersonal»:
Bestinde und Benutzung

Zur Zeit vorhandene Besténde in Laufkilometern (das heisst Kilometern im Regal; der
grosste Teil in Papierform. Vereinzelte Besténde sind ausschliesslich digital, als
Mikrofilm oder in einer andern Spezialform vorhanden):

Staatsarchiv ca. 20 lkm (davon ca. 2 Ikm élter als 1798)
Stadtarchiv Ziirich 21 lkm

Stadtarchiv Winterthur 4 lkm

Total 45 lkm

Durchschnittlicher Zuwachs in den letzten zehn Jahren in Laufmetern pro Jahr:

Staatsarchiv 520 Im/Jahr
Stadtarchiv Ziirich ca. 900 Im/Jahr (1999: 2620 Laufmeter)
Stadtarchiv Winterthur ca. 100_120 Im/Jahr (Schnitt 1982-2000)
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Verdoppelung der Bestinde seit:

Staatsarchiv ca. 1980
Stadtarchiv Ziirich 1987
Stadtarchiv Winterthur ca. 1982
Benutzung 1999

Besuchertage im Lesesaal:

Staatsarchiv 6637 (848 Personen)

Stadtarchiv Ziirich 2174 (amtlich 328)

Stadtarchiv Winterthur 1678 (amtlich 550)

Total 10’489

Schriftliche Anfragen

Staatsarchiv 684 (176 Zivilstandsbescheinigungen)
Stadtarchiv Ziirich 690 (amtlich 328)

Stadtarchiv Winterthur 231

Zusatzliche Aktivititen der Archive im Bereich «Vermittlung und Nutzung von
Archivgut»: Publikationen, Ausstellungen, Ausleihungen fiir Ausstellungen, Fiihrungen
und die Erledigung von Auftrdgen der Verwaltung.

Anhang 3: Typen von Gemeindearchiv-Verzeichnissen

Im Staatsarchiv Ziirich werden Verzeichnisse der folgenden Gemeindearten aufbe-
wahrt:

— Armengemeinde

— Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
— Friedhofgemeinde

— Gesamtschulgemeinde (vereinigte)

— Holzkorporation

- Oberstufenschulgemeinde

— Pfarrarchiv

— Politische Gemeinde

- Primarschulgemeinde

— Romisch-katholische Kirchgemeinde

- Zivilgemeinde

— Zweckverband
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I'Helvetie renferment tant d’objets précieux pour I'histoire, la 1égislation et les intéréts tant publics
que privés, qu'il est nécessaire de veiller a leur conservation, en les mettant sous une inspection
particuliere du Gouvernement [...]» (S. 49, Nr. 156 b).

Fiir frithe Benutzungen des Staatsarchivs vgl.: Helfenstein 1988, S. 6 f.; Schweizer 1894, S. 36, fiir das
Stadtarchiv Winterthur: Hiberle, S. 56 f.
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Bericht von G. Meyer von Knonau vom 16. 10. 1839 in seiner Personalakte, StAZ, N 1204.2.
Abrechnungen der Registratoren sind erhalten, StAZ M 19.

Regierungsratsprotokoll 1837, StAZ, MM 2, diverse Eintrdge, Bewerbungsschreiben StAZ, M 19,
Ausschreibung im Amtsblatt des Kantons Ziirich vom 10. 1. 1837.

Bewerbungsschreiben von Meyer von Knonau,StAZ, M 19 und Bericht iiber das Archivwesen vom 16.
10. 1839, StAZ, N 1204.2.

Bericht von G. Meyer von Knonau iiber das Archivwesen vom 16. 10. 1839, StAZ, N 1204.2.
Gemilde der Schweiz, die einzelnen Kantone «historisch, geographisch, statistisch geschildert», St.
Gallen, Bern 1834 ff.

Vgl. Meyers Gesuch um Wiederwahl vom 1. 2. 1849, StAZ N 1204.2.

Das Entstehen einer bildungsbiirgerlichen Offentlichkeit wird im Beitrag von Helmut Meyer
thematisiert.

Staatskalender 1841, Ziirich 1841,

Vgl. zur Ubernahme von Nebenarchiven v. a.: Largiadér 1937; Schweizer 1894; Peyer 1968, S. 132 ff.
Staatskassarechnungen, StAZ RR II 123.

Ausheben: Bereitstellen von Akten fiir Besucherinnen und Besucher.

Largiadeér 1937, 8. 13, S. 32 ff.; Helfenstein 1988, der sich besonders auch mit der Raumfrage befasst.
Erwihnenswert ist, dass Meyer von Knonau auch im Fraumiinsteramt wohnte. Sein gleichnamiger
Sohn ist sozusagen im Staatsarchiv geboren worden, eine ideale Startbedingung fiir den Historiker,
der er werden sollte (er wirkte withrend langer Jahre als Prisident der Antiquarischen Gesellschaft in
Ziirich und als Geschichtsprofessor an der Universitit). Vgl. Abbildung 8, Frauminsteramt.
Largiader 1937, S. 32 ff.; Helfenstein 1988; vgl. Abb. 9 und 10,

Vgl. z. B.: Largiadeér 1955.

Gemiss Paul Schweizer 1894, S. 36.

Zit. nach Helfenstein 1980, S. 143 (Archivkatalog 230, die Vorrede wurde sehr wahrscheinlich von
Meyer von Knonau verfasst).

Tintenfdasschen: Paul Schweizer, Rechenschaftsbericht 1881-1837, S. 45.

Paul Schweizer, Rechenschaftsbericht 1881-1837, S. 41 ff.; Rechenschaftsbericht des Regierungsrates
fiir 1877, S. 552 f. (Staatsarchiv-Teil verfasst von Staatsarchivar Strickler).

Gottfried Guggenbiihl, Karl Déndliker, Ziirich 1912, S. 35.

Rechenschaftsberichte von Anton Largiader, Werner Schnyder, vgl. auch Anton Largiader 1937,8.19
f.,8.36. Eine Aufstellung der bisher durchgefiihrten Ausstellungen und der Publikationen, insbesonde-
re der populidren, wire unter dem Gesichtspunkt des vermittelten Geschichtsbildes von Interesse.
Ulrich Helfenstein, der Vorginger des amtierenden Staatsarchivars, hat sich dazu im Ziircher
Taschenbuch 1988 geiussert.

Zur Diskussion im 19. Jahrhundert vgl. die Rechenschaftsberichte Strickler, Schweizer. Peyer 1968
erwithnt die Datenschutzproblematik, S. 144.

Zur Giiterausscheidung Stadt/Staat vgl. Nicola Behrens, Ziirich in der Helvetik, Ziirich 1998, S. 199 ff.
Zur Frage der Abgabe von Akten aus Finanzarchiv und Archiv der Kanzlei vgl. bes. Paul Schweizer,
Ubersicht iiber die Urkundenabteilungen des Staatsarchivs, Typoskript, Staatsarchiv Katalog 221,
Abb. 11.

Vogel, Memorabilia Tigurina 1820-1840, Ziirich 1841, S. 19.

Weisz 1934, S. 273.

Bericht iiber das Archivwesen vom 16. 10. 1839, StAZ N 1204.2. Zum Personalbestand vgl. die
Angaben bei Usteri 1900.

Zum Verweis wegen des Generalstreiks: Reden anlisslich der Abdankungsfeier fiir Eugen Hermann,
S. 6 (Abschiedsworte von Stadtrat Jean Briner).

Reden anlisslich der Abdankungsfeier fiir Eugen Hermann, S. 16 (Abschiedsworte von Lehrer Eugen
Trachsler).

Weisz 1934, S. 274.

Waser 1957, S.99.

Vgl. dazu den Jahresbericht des Stadtarchivs Ziirich 1997-1999 (Nekrolog Fritz Lendenmann).
Stellenbesetzung 1934: Hiberle 1982, S. 114.
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Vgl.ebd,, S. 45.

Ebd.,S.78.

Ebd., S.110.

Miindliche Auskiinfte des amtierenden Stadtarchivars Alfred Biitikofer.

Die Archive der Gemeinden entstanden, wie oben erwihnt, mit den Gemeinden selbst. In Truhen, so
genannten Gemeindeladen, wurden die wichtigsten Dokumente verwahrt. Fiir die Zeit des Ancien
Régime oder gar des Mittelalters erfahren wir meist nur dann etwas iiber die Gemeindearchive, wenn
grossere Missgeschicke vorgekommen sind. Vgl. z. B.: Peter Niederhiuser, Dorfgemeinden und
Herrschaftsstrukturen im Ziircher Weinland im Ubergang zur Frithen Neuzeit, in: T. Meier (Hg.),
Wirtschaft und Gesellschaft, Ziirich 1999, S. 203 f. (Urkunden wurden auf dem Ofen getrocknet, die
Wachssiegel zerliefen dabei); Largiader 1935, S. 106 . (Uber einen verrotteten Waldmannbrief).
Johannes Strickler, Actensammlung aus der Zeit der helvetischen Republik, Bd. 11, S. 48, Nr. 156a.
Staatsarchiv, Verzeichnis des Archivs der politischen Gemeinde Regensberg, erstellt von Heinrich
Hedinger 1958, unter «Urkunden».

Archivreglement 1877, § 2, Absatz 5.

Vgl. dazu die Akten StAZ, N 1211.3 mit Berichten Paul Schweizers, Mahnschreiben etc.

Largiader 1935, S. 108.

Eine nicht reprisentative Besichtigung von Internet-Sites der Ziircher Gemeinden hat nur fiir Uster
wenigstens eine Erwihnung des Archivs gezeigt.



	Das Fundament der Zürcher Geschichtsschreibung : die Zürcher Archivlandschaft

